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(Fortsetznng aus Nr. 18, Spalte 270.)

Vll. Naturkunde.

A. Ziel.
Kenntniß der wichtigstenFormen der drei Naturreiche, ver-

mittelt an hervorstehenden Typen und Familien.
Einblick in das Leben und die Gesetzeder organischenund

unorganischenNatur. Kenntnißdes menschlichenKörpers Kennt-

niß der wichtigsten physikalischen Erscheinungen und Gesetze.
Bemerkung: Der Unterricht in der Naturkunde ist aus

allen Stufen möchlichstzu veranschaulichen, in der Naturge-
schichte durch gute und möglichst große Abbildungen, sowie
durch Präparate, in der Naturkunde durch Experimente jederzeit
zu unterstützen.

.

« «

Durch den Unterricht im Seminare sollen die in der Prä-
parandinnenschule gewonnenen Kenntnissevertieft, ergänzt und
erweitert werden.

B. Stoffvertheilung.
- I. PräparandinnensKurs

Begriff, Unterschied und Eintheilung der Naturkörper. Jn-

begriffdes Pflanzenreiches. Eintheilung der Pflanzen im All-
gemeinen. Hervorhebung besonders wichtiger, nützlicher,schäd-
licher Pflanzen mit vorzüglicherBerücksichtigungder Kultur-
gewächse.

.
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II- PräparandinnemKurs
Jubegrlss des Thierreiches AllgemeineUebersichtder Thier-

Welts HervokhebUUgbesonders wichtiger, durch Bau, Kunsttriebe
oder als Hausthiere hervorragenderThiergruppen Beschrei-
bung des menschlichenKörpers-,soweit es der Alters-steifeund

Fassungskraftder Schülerinnenangemessen ist.
IIL Präparandinnen-Kurs,

Inbegriff des Mineralreiches Allgemeine Ueheksicht und

Eintheilungder Mineralien. Hervorhebung der für den Ge-
brauch des Menschenwichtigsten Mineralien, deren Gewinnung
Und tefhnifcheVerwendung.

«

DIe für das Leben wichtigsten physikalischenGesetze, in faß-
licher Und aUschaulicherForm vorgeführt.

I. Seminar-Kurs.

a) Naturgeschichte(eine Wochenstunde).

Wintersemester: Naturhistorische Systeme und Klassifikatio-
nen der Naturkörper. Zoologie. Bestandtheile des thierischen
Körpers, Lebensfunktion, Klassifikation. —- Bau, Leben und

Pflege des menschlichen Körpers.
Sommersemester: Botanik: Bestandtheile der Pflanzen. Jn-

neres und äußeres Leben der Pflanze. Klassifikation.
b) Naturlehre (2 Wochenstunden).

Die mechanischenErscheinungen an den festen, flüssigen
und luftsörmigenKörpern. Die Lehre vom Schall.

II. Seminar-Kurs.

a) Naturgeschichte (1 Wochenstunde).
Besondere Naturgeschichte des Mineralreiches, Kennzeichen,

Entstehung, Veränderung, Vorkommen der Mineralien. Klas-

sifikation. Grundzüge der Geologie.
b) Naturlehre (2 Wochenstunden). »

Die Hauptgesetze über Licht und Wärme, Magnetismus und

Elektrizität.
Das Wichtigste aus der Elementarchemie mit Rücksichtauf

die Erscheinungen und Bedürfnisse im häuslichen Leben.

VIII. Unterrichts- und Erziehungskunde mit

Schulpraxis.
A. Ziel. .

Einsicht in die Kräfte, Gesetze und Funktionen des See-

lenlebens.

Kenntniß der Erziehungs- und Unterrichtslehre.
Ueberblick über die Geschichte des Schul- und Erziehungs-

wesens.
Kenntniß der bestehenden Schulordnung.
Befähigung zur Anwendung der für den Unterricht über-

haupt und für die methodische Behandlung der einzelnen Un-

terrichtsfächerinsbesondere geltenden Grundsätze.

B. Stoffvertheilung.
I. Seminar-Kurs.

Die Grundzügeder Psychologie und Logik als Grundlage
für die Erziehungs- und Unterrichtslehre. Jni Anschlussehieran
Erziehungs- und allgemeine Unterrichtslehre, Belehrung über

die Gesundheitspflegein den Schulen. Auskultiren beim prak-
tischen Schulhalten und kleine Versuche hierin in der Semi-

narschule.
»

11. Seminar-Kurs.
Die Schulzucht und die spezielleMethodenlehre.

l
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Kurz gefaßteGeschichteder Pädagogik und Methodik. Kur-

zer Ueberblick über die in Bezug auf das bayerische Volksschul-
wesen geltenden Vorschriften Auskultiren von Musterlektionen
und Unterrichtsertheiluug in sämmtlichen Klassen der Semi-

narschule.
Jn den ersten Wochen des Schuljahres haben die Schüle-

rinnen dieses Kurses dem Unterrichte der Vorbereitungsklasse
täglich je l Stunde anzuwohnen

XI. Schön,schreiben.

A. Ziel.
Eine einfache, deutliche, geläufige und geschmackvolle

Handschrift.
B. Stoffvertheilung

I. Präparandinnen-Kurs.

Anleitung zur Haltung des Körpers, Lage des Papiers,
Haltung und Führung der Feder-—

Uebungen für die Arm-, Hand-und Fingerbewegung an

den im großenMaßstabe ausgeführtenGrundformen der Schrift-
zeichen. Genetische Entwicklung der deutschen Kurrentschrift und

lateinischen Kursivschrist unter Zugrundlegung der Normalschrift
mit Anwendung der Taktfchreibmethode. Schreiben mit Kreide

auf der Wandtafel.
«

Der Unterricht im Schönschreiben ist auf allen Stufen
nicht Einzeln-, sondern Klassenunterricht

An der Wandtafel wird Richtigkeit oder Unrichtigkeit der

Form gemeinsam für Alle nachgewiesen. Der Erwerbung ge-

nügender Treffsicherheit folgt die Einübung.zur Schnellschrist
unter Taktirung.

Die Handhabung der Schreibdisziplin obliegt dem gesamm-
ten Lehrpersonale.

II. Präparandinnen-Kurs.
Wiederholung und Erweiterung der Uebungen des ersten »

Kurses.
.

nifchen Schrift auf einfachen Linien und ohne Linien.

ben mit Kreide auf die Wandtafel.

Ill. Präparandinnen-Kurs.
Uebungen im Schnellschönschreibenund Fortsetzung der

Uebungen im Schreiben auf die Wandtafel.
X. Zeichnetn

A. Ziel.
Entwicklung des Formeusinnes und Ausbildung der ma-

nuellen Fertigkeit in korrekter Darstellung elementarer Zei-
chenstosfe.

Uebungen im Schönschreiben der deutschen und latei-

Schrei-

B. Stoffvertheilung.
l. Präparandinnen-Knrs.

Freihandzeichnen: Uebung des Auges und der Hand im

Zeichnen gerader Linien und geradliniger Figuren und Verzie-
rungsformen. Uebung von regelmäßigenKurven und Spiral-
linien. Zeichnen der Lapidarbuchstaben.

Der Zeichenunterricht muß in sämmtlichenKursen iu me-

thodischer Weise als Klassenunterricht betrieben werden,

Alle Schülerinnen zeichnen gleichzeitig nach, was auf der

Schultafel «unter der Hand des die Anlage, die Formbildung
u. s. w. erläuternden Lehrers entsteht.

Da die Schülerinnen für die Ertheilung des Klassenunter-
richtes in diesem Fache befähigtwerden sollen, der letztere aber

eine technischeGewandtheit im Tafelzeichnen voraus-setzt;so hat
der Lehrer in allen Kurer der Präparandinnenschule

a) die Ausführung der Zeichnungen in großem Maßstabe

vorzunehmen ;

»
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b) das Freihandzeichnen an der großen Schultafel in ent-

sprechendem Turnus zu üben.

II. Präparandinnen-Kurs.

Freihandzeichnen: Zeichnen gemischtliniger Verzierungsfor-
men, stilisirter Blattformen, Ornamententheile, ausgewählt mit

Rücksichtauf die Verwendung zu weiblicher Handarbeit, vorge-

zeichnet an der Schultafel nach Reliefen oder nach aus Holz
oder in Pappe geschnittenen Flachornamenten.

Ill. Präparandinnen-Kurs.

a) Freihandzeichnen: Fortsetzung des Zeichuens der Flachor-
namente, ausgewählt mit Rücksichtauf die Verwendung
zu weiblicher Handarbeit.

«

b) Linearzeichnen: Auftragen, Messen und Theilen gerader
Linien, ebener Winkel und Figuren, Konstruktion der Drei-

und Vierecke als Grundlage für geometrische Verzierungs-
gebilde (bandartige Figuren, Banddurchschiebungeu u. dgl.)

I. Seminar-Kurs. -

a) Freihandzeichnen: Zeichnen der einfachen geometrischen Kör-

per nach entsprechend großenModellen mit praktischen Er-

läuterungen über das Wesentlichste der freien Perspektive.
—- Zeichnen nach Gypsabgüsseneinfacher Ornamente, na-

mentlich stilisirter Blumen, Früchte mit leichter Schatten-
augabe zum Verständniß der Form. .

b) Linearzeichnen: Konstruktion der regelmäßigenVielecke und

regelmäßigerkrummer Linien. Zusammensetzung derselben
zu symmetrischenFiguren und geometrischen Ornamenten.

Verbindung(des-Freihan«d-und Linearzeichnens. Ausfüh-
rung von Randverzierungen zur Umgrenzung eines Quadrates,
Kreises, regulären Vieleckes, einer Ellipse 2c. nach skizzenartigen
Andeutungen.

Il. S,eminar-Kurs.
a) Freihandzeichnen: Fortsetzung des Zeichnens nach Gyps-
abgüssen,einfacher Ornamente, Versuche im Entwurfe von

Mustern für Weiß- und Straminstickerei, Litzenbesatzu. dgl.
b) Linearzeichnenx Die Projektion geometrischer Körper und

Herstellung ihrer Netze mit Rücksichtnahmeauf deren An-

wendung zu weiblichen Handarbeiten.
In beiden Seminarkursen in angemessener Abwechslung:

Uebung im Zeichnen an der Schnltafel und in der Demonstra-
tion mittelst Tafel und Vortrag.

-

XI. Mus ik.

Ueber die Aufnahme in die einzelnen Kurse des musikali-
schen Unterrichtes hat nicht das Alter, oder die Schulklasse, in

welcher sich die Schülerin befindet, sondern lediglich die Befä-

higung zu entscheiden. Es darf keine Schülerin einer höheren

Unterrichtsgruppe beigereiht werden, welche nicht das Pensum
der nächsttieferen Stufe bewältigt hat. Schülerinnen, welche
das Material der ersten Stufe in zwei Jahren nicht bewältigen
konnten, sind wegen Talentlosigkeit von dem betreffenden Un-

terrichte zu dispensiren.
Um die veränderte Formation der Unterrichtsgruppen im

musikalischen Unterrichte zu ermöglichen,haben die Musikunter-

richtsstunden am Schlusse oder vor dem Beginne der anderwei-

tigen Schulzeit stattzufinden
a) Gesang-

A. Ziel.
Die Schüler-innen sollen so weit gefördertwerden, daß sie

im Stande sind: ..

l) den an eine tüchtigeChorsängerinzu stellenden Anforde-

rungen zu genügen,
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L) in einer Volksschule gründlichenUnterricht im Gesange zit

ertheilen.
Bemerkung: Der Lehrer hat in allen Klassen auf schö-

nen Chorklang und reine Jntonation, mithin auf Beseitigung
grober Fehler in der Tongabe (des Nasen-, Gaumen- und Kehl-

klanges) sorgfältigAcht zu haben und von der ersten Stufe an

richtiges Athemholen und sinngemäßePhrasirung zu verlangen.

Jn dem Entwicklungsalter (in der Regel zwischen 14 und

16 Jahren) sollen die Stimmen sorgfältig geschont werden, so

daß im Nothfalle die Schülerinnen sich auf das Hören be-

schränken.
B. Stoffvertheilung.

1. Stufe.
Kenntniß des Notensystems und seiner Zeichen.

sten Grundzüge der allgemeinen Musiklehre.
C-ciur Tonleiter. Uebung derselben zuerst mit der deutschen

Bezeichnung, dann auf den Silben la, fa oder do, schließlich
mit Anwendung aller sieben italienischen Silben do, re, mi,

fa, sol, la, si. Uebung der C-dur Tonleiter mit Bezeichnung
jedes Tones durch die entsprechende Ziffer. Beginn der Lehre
von den Intervallen Jntervallübuiigen der Sekund, Terz und

Quart. Anfänge der Rhythmik. Zwei-, drei- und viertheilige
Takte. Die in denselben möglichenrhythniischenBildungen bis

zur Zertheilung der Takttheile (exklusive). Rhythmische Ac-

cente. Einfache Synkopen. Rhythmische Leseübungenmit Be-

nutzung der italienischen Silben und mit deutlicher Aceentua-
"

tion. Leichte, einstimmige Uebungsstückeüber das angegebene
Material. Volksmelodien eiiifachster Art, ausschließlichin O-dur

und insoweit sie über das bisher durchgenommene inelodische
und rhythmischeMaterial nicht hinausgehen. (Schluß folgt-)

Die er-

Königreichpreußen
Ministerial-Erlaß, die Beschäftigungungeprüfter Kandidaten an

höherenUnterrichtsanstalten betreffend. Vom 30. Dezember 1876.

Berlin, den 30. Dezember 1876.

Die im §. 6 der Zirkularverfügungvom 2. Januar 1863

enthaltene und in den §. 8 der Zirkularverfügungvom 30.

März 1867 ausgenommene Bestimmung, wonach die Beschäfti-
gung ungeprüfterSchulamtskandidaten nur mit meiner Geneh-
migung erfolgen darf, ist in den letztenJahren nicht immer in

vollem Umfange aufrecht erhalten werden, sondern es ist von

den.KöniglichenProvinzial-Schulkollegienwiederholt für die

bereitsgetroffene Anordnung erst nachträglichdie Genehmigung
eingeholt worden. Wenn ich nun auch nicht verkenne, daß die

Verspätungder Berichterstattung in solchen Fällen durch die
besonderen Umständeverursacht worden und namentlich auch
aus dem Vestrepenhervorgegangenist, von der im Interesse
der Schulenwie der Kandidaten nicht erwünschtenMaßregel
Mögllchstselten Gebrauch zu machen, so muß ich doch Beden-
ken tragen, dem an mich gerichteten Antrage auf völlige Auf-
hebung der fraglichen BestimmungFolge zu geben, da es von

Wichtigkeit ist zu wissen, in welchem Umfange von der Aus-

hilfe ungeprüfter Kandidaten in den einzelnen Provinzen Ge-

brauch gemacht werden muß. Um jedoch den Geschäftsgang

der bestehendenVerhältnissenanzupassen und möglichstzu ver-

einfachewsehe ich mich veranlaßt, das bisher vorgeschriebene
Verfahanin folgender Weise abzuändern Es ist künftig nicht
Mehr dIe Genehmigungfür jeden einzelnen Fall vorher nachzu-

sllchethsondern am Schluß-jedes Schulhalbjahres ein Verzeich-
Mß der Ungepküften Schulamtskandidaten einzureichen, welche

.
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im Verlaufe desselben den einzelnen Anstalten der Provinz zur

Aushilfe überwiesen worden sind. Die weitere Bestimmung

desselben §., daß eine solche Beschäftigung sich auf höchstens
s

zwei Semester ausdehnen darf, behältauch für die Zukunft
ihre Giltigkeit, und eine Abweichung von derselben darf nur

mit meiner besonderen, vorher einzuholendeii Genehmigung
erfolgen.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten-
Falk.

An

sämmtlicheKöniglicheProvinzial-Schulkollegien.
U. II. 639 .V

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Magdebiirg, das Verfah-
ren bei Schulversäumiiissenbetreffend. Vom 3. November 1873.

Magdeburg, den 3. November 1873.

Ueber das Verfahren bei Schulversäumiiissensetzen wir

unter Abänderung der Amtsblatts-Bekanntmachung vom 6.

März 1854 — Anitsblatt Seite 134 —- die Verhütung und

Bestrafung der Schulversäuinnissebetreffend, Folgendes fest:

1. Jedes Schulkiud bedarf zu einer Versäumniß»der
Schule, auch auf die kürzesteZeit, einer Erlaubniß.

2. Die Erlaubniß ist entweder schriftlich unter bestimmter

Angabe der Gründe, oder persönlichdurch die Eltern, Vor-

münder oder Pfleger des betreffenden Kindes bei dem Lokal-

schulinspektor nachzusuchen, welcher, sofern die vorgebrachten
Gründe genügend befunden werden, die Erlaubniß-ertheilt,
und darauf sogleich den Lehrer durch einen schriftlichen Ver-

merk, der den Vor- und Zunainen des Kindes, sowie die be-

stimmte Angabe der Zeit, für welche die Erlaubniß ertheilt wird

und den Grund enthalten muß, davon in Kenntniß setzt.
Z. Wenn der Lokalschulinspektor nicht am Schulorte wohnt,

so ist in dringenden Fällen die Erlaubniß bei dem Lehrer nach-

zusuchen, für mehr als zwei Tage kann dieselbe aber nur vom

Lokalschulinspektor ertheilt werden.

4. Für die Versäumnissein derjenigen städtischenSchule,
an welcher ein Rektor angestellt ist, dem die Leitung der Schule
anvertraut ist, wird die Erlaubniß bei diesem nachgesucht. Ge-

suche zur Versäumnißder Schule, auf längere Zeit als 14 Tage,
sind bei dem Kreisschulinspektoranzubringen.

5. Bei Versäumnissen,die durch Krankheit oder andere

dringende Ursachen veranlaßt sind, nnd für welche die Erlaub-

niß zuvor nicht hat nachgesuchtwerden können, sind die Gründe

für die Entschuldigung sobald als möglich,und spätestens beim

Wiedereititritte des Kindes in die Schule dem Lehrer zur Mit-

theilung an den Lokalschulinspektoranzuzeigen.
6. Alle dergestalt nicht erlaubte oder als genügend ent-

schuldigt nicht befundene Versäumnissesind im Sinne der Amts-

blattseBekanntmachung vom 6. März 1854 als strafbar zU

betrachten.
7. Jn allen Schulen sind die Versäumnißlistenden bis-

herigen Anordnungen gemäß einzurichten und in denselben alle

Versäumnisse,und zwar
a. entschuldigte und

b. nicht entschuldigte
ohne Rücksichtauf die Versäumnißursachen von dem Lehrer

selbst mit besonderen Zeichen für a. und b. einzutragen, und

zwar so, daß jeder versäumte ganze oder halbe Tag bestimmt
daraus nachgewiesen werden kann.

8. Die Versäumnißlisten sind am Schlusse jeder Woche
von dem Lehrer in 2 Exemplaren an den Lokalschulinspektor
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oder Rektor der Schule abzugeben, welcher dieselben nach Maß-
. gabe der über die ertheilten Erlaubnisse der Schulversäumnisse

rion ihm zu führenden Nachweise prüft, mit seinem Revisions- !

oernierke versieht, und sodann das eine Exemplar an die Orts- l

polizeibehörde,das andere an den Schulvorstand abgiebt.
9. Die Ortspolizeibehörden sind nach Maßgabe der Ve-

stimmungcn unserer Polizei-Verordnung vom l. Mai 1867 und

S. Januar 1869 verpflichtet, in dringenden Fällen sofort, spä-
testens aber? binnen 14 Tagen nach Empfang der Versäumnisse
im Wege der vorläufigen Straffestsetzung nach dem Gesetze vom

l4. Mai 1852 zu erledigen.
lo. Die Ortspolizeibehörden haben die Versäumnißlisten

spätestens 8 Wochen nach deren Empfang mit Angabe darüber,
welche Strafe (Geldstrafe, im Unvermögensfalle Gefängniß-

strafe) rechtskräftigfestgesetzt resp. vollstreckt ist und welche Sache
an das Gericht überwiesen, an den Schulvorstand abzugeben,
die eingegangenen Strafgelder aber an den Rendanten der

Schnlkasse abzufiihren. Der Schulvorstand, resp. der Redant

der.Schulkasse hat die Festsetzung der Strafen, resp. die Ein-

ziehung derselben durch die Ortspolizeibehörde, event. das Ge-

richt zu verfolgen, und nöthigenfalls uns Anzeige zu erstatten.
U. Die Kreisschulinspektoren haben bei den Schultern-

sionen von dem ordnungsmäßigenVerfahren der Lokalschulin-
spektoren und Schulvorstände Kenntniß zu nehmen und etwaige
Unordnung zu rügen und bei uns zur Sprache zu bringen.

KöniglicheRegierung,
«

Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

Verfügung der KöniglichenRegierung zu Magdeburg, das Ver-

fahren bei Schulverfäumnissenin Privatschnlen betreffend.
Vom 12. September 1876.

Magdeburg, den 12. September 1876.

Zur Ergänzung unserer Amtsblatts-Verordnung über das

Verfahren bei Schulversäumnissen vom Z. November 1873 be-

stimmen wir hiermit hinsichts der Privatschulen, daß die

Vorsteher derselben verpflichtet sind, nach Maßgabe der Bestim-

mung zu Nr. 7 die Versäumnißlisten zu führen und bei nicht

entschuldigten Schulversäumnissen die Eltern, Vormünder oder

Pfleger der betreffenden Kinder dahin zu verwarnen, daß die

letzteren bei wiederholten nicht entschuldigten Versäumniser die

Privatschule verlassen und der öffentlichenSchule ihres Wohn-
ortes überwiesen werden müßten. Die Vorsteher der Privat-
schulen haben ein Exemplar der Versäumnißlisten am Schlusse
jeder Woche durch den betreffenden Orts-Schulinspektor mit dem

Vermerk über die gescheheneVerwarnung der Ortspolizeibehörde
einzureichen. Diese hat, sobald in einem Vierteljahr dreimal

ungeachtet der erfolgte-n Verwarnung unentschnldigte Versäiun- ;

nisse eines Schulkindes vorgekommen sind, die Ueberweisung
desselben an die öffentlicheSchule zu bewirken.

E

KöniglicheRegierung,
Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen.

KönigreichSachsen.
D. Seminarordnung für die Volksfchullehrer-Seminare.-

Vom 29. Januar 1877.
«

(Fortsetzuug ans Nr. 18, Spalte 2«9.)

§. 20. Pädagogik. Klasse III.: 4 Stunden wöchentlich.
’

Grundlegender Unterrichtin Psychologie und Logik. Kateche-
tische und methodologische Anweisungen und Uebungen.

l
-
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Klasse II.: 5 Stunden wöchentlich Fortsetzung des in

Klasse III. Begonnenen und Unterrichtslehre.

Klasse I.: 5 Stunden wöchentlich. Katechetik, Erziehungs-
lehre, Geschichte der Pädagogik.

§. 21. Klasse III. Den Zöglingen ist von Zeit zu Zeit
Gelegenheit zu geben, Musterlektiouen in der Uebungsschule be-

ziehentlich auch in Klasse VI. des Seminars beizuwohnen.
Klasse II. und l., je 4 Stunden wöchentlichfür jeden Zög-

ling· Anhören von Musterlektionen Unterrichtsertheilung un-

ter Aufsicht. Kritische Besprechung der von Seminaristen ge-

haltenen Lektionen; nach Befinden in Klasse I. Theilnahme an

einzelnen, die Uebungsschule betreffenden Konferenzen.

§. 22. Am Schlusse des Seminarkursus muß Einsicht in

die Funktionen, Kräfte und Gesetzedes Seelenlebens und eine

übersichtlicheKenntniß der Erziehungs- und Unterrichtslehre
mit Einschluß der Schnlkunde, sowie ein geschichtlicherUeber-

blick über das ganze Schul- nnd Erziehungswesen, in prakti-
scher Beziehung genügende Fertigkeit in der Anwendung der

für das Lehrverfahren überhaupt und für die methodische Be-

handlung der einzelnen Unterrichtsgegenständeinsbesondere gil-
tigen Regeln gewonnen sein.

§. 23. Musituiiterricht. Der musikalische Unterricht er-

streckt sich aus folgende Zweige desselben:
a) Gesangunterricht mit Anweisung zu ersprießlicherErthei-

lung desselben in der Volksschulez
«

b) Harmoni.elehre, Violin-, Klavier- und Orgelspiel.
Wegen Dispensation der Schüler der oberen fünf Klassen

von dem Unterrichte unter b siehe §. 58, al. 2 des Gesetzes.
Als obligatorische Ueterrichtsgegenftände gelten in allen Klas-
sen der-Gesangunterricht, in Klasse Vl. die Harmonielehre, in

Klasse VI» V. und IV. auch das Violinspiel.
Zu einem Kirchschulamte werden nur solche Lehrer zuge-

lassen, welche, wenn sie auf einem Seminare vorgebildetsind,
den vollständigenUnterricht in der Musik genossen haben und

die volle Befähigung dazu in allen Zweigen des Seminar-Mu-

sikunterrichtes durch ihre Prüfungszeugnissenachweisen können.

§. 24. Klasse vI.—: 6 Stunden wöchentlich. Gesang 3

Stunden. Elementare Musiklehre, Violin- und Klavierspiel je
1 Stunde.

Klasse V.: 4 (6) Stunden wöchentlich. Gesang 3 Stun-

den; Violinspiel, Harknonielehre, Klavierspiel jel Stunde.

Klasse IV.: 4 (7) Stunden wöchentlich.«Gesang 3 Stun-

den; Violinspiel, Harmonielehre, Klavierspiel, Orgelspiel je
1 Stunde.

Klasse III.: 3 (6) Stunden wöchentlich. Gesang 3 Stun-

den; Harmonielehre, Klavierspiel, Orgelspiel je I Stunde.

Klasse Il. und l., je 3 (5) Stunden wöchentlich. Gesang
Stunden; Harmonielehre, Orgelspiel je 1 Stunde.

Jn denjenigen Klassen, in welchen der Unterricht im Vio-

lin- beziehentlich Klavierspiel in. Wegfall kommt, ist den Zög-
lingen ausreichende Gelegenheit zur Uebung auf den betreffen-
den Instrumenten zu geben. Auch sind von Zeit zu Zeit durch
den Musiklehrer Prüfungen zu veranstalten.

§. 25. Für diejenigen Schüler, welche den vollständigen
Musikanterricht genossen nnd sich für den Kirchendienst vorbe-

reitet haben, gilt als Lehrziel die für eine würdige Verwaltung
des Kirchendienstes in allen Stücken erforderliche musikalische
Tüchtigkeit

§. 26. Schreibunterricht. Klasse V1.: 2 Stunden wöchent-
; lich« Deutsche Schrift
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Klasse V.: 2 Stunden wöchentlich. Lateinische (englische)
Schrift.

Klasse IV. und lII., je 1 Stunde wöchentlich.Deutsche
nnd lateinische Schrift. Ziethodische Uebungen zur Einführung
in den Betrieb des Schreibunterrichtes in der. Volksschule.
Duktus nach Heuze.

Jn allen Klassen des Seminars streng ist darauf zu hal-
ten, daß die schriftlichen Arbeiten eine gute Handschrift zeigen.

is. 27. Lehrziel. Eine deutliche, geläufigeund geschmack-
volle Handschrift, besonders zu dem Zwecke,den Schüler zu Er-

theilung des Schreibnnterrichtes in der Volksschule zu befähigen.

§. 28. Stenographie. Der Unterricht in der Stenogra-
phie ist nur fakultativ und wird nur an Schüler der V» IV.

und«IlI. Klasse in je L, 2 und l Stundeertheilt
Er umfaßt für Klasse V. und 1V., welche in der Regel

kombinirt "werden,- Lautschreiblehre einschließlichder Lautver-
bindung mittelst kalligraphischer Uebungen; Lesen und Ueber-

tragung; Wortschreiblehre.
Jn Klasse 111. tritt Einübung der Wortkürzungenund Ue-

bung im Schnellschreiben hinzu. ·

§. 29. Turnen. Da der Seminar-Turnunterricht nicht
blos das leibliche Wohlbefinden der Zöglinge und ihre körper-
liche Kraft und Anstelligkeit fördern, sondern auch sie besähigen
soll, Unterricht im Turnen zu ertheilen, so sind Dispensationen
nur auf Grund eines ärztlichenZeugnisses und auch dann nur

vorübergehend und in der Weise zulässig, daßssTdieZöglinge

zwar von der Theilnahme, nicht aber von der Anschauung der-

selben in den festgesetztenStunden befreit werden.

Die Dispensation ertheilt der Direktor.

Kombination der Klassen ist nur in außer den Unterrichts-
ftunden etwa angesetzten, in die Freizeit der Schüler fallenden
fakultativen, sogenannten Kürturnstunden statthaft.

§. 30. Klasse VI. und v., je 3 Stunden wöchentlich.
Vorherrschend Gemeinübungen, um die Schüler gleichmäßig
auszubilden und mit der mustergiltigen Lehrart praktisch ver-

traut zu machen. Im Anschlusse: Unterweisungen über die

Terminologie, das Wesen der Turnarten und die Gesetzeder

Uebungsformen.

Klasse IV- UND III-, je 3 Stunden wöchentlich. Türne-
klscheUebungen, besonders zu dem Zwecke, die Fertigkeit der

einzelnen Schüler möglichstzu erhöhen. Im Anschlusse: Un-

terweisungen über die Entwickelung des Lehrstoffes in Reihen
und Gruppen.

»

Klasse Il. und l., je 2 Stunden wöchentlich. Fortsetzung

Zerturnerischen Uebungen. Anwendung des Gelernten bei
»Ob«-VersuchenJm Anschrusse: Einführung in die Methodik
DesTUVUUUleVVlchtes,in die dem Turnlehrer nöthigen Hilfs-
kenntnisse und in die Tiirnlitekatuk,

Hi31i Als Lehezlel gilt die Befähigung, den Turnunter-
rlchl la dem fllk alle Klassen der einfachen und mittleren, so-
wie für die Unterklasfen der höherenVolksschule erforderlichen
Umsange zu ertheilen.

»

Zeugnisse über die Befähigung zur Unterrichtsertheilung
fur die Oberklassen der höherenVolksschulemüssendurch eine
besondere Fachprüfnng·erworben werden. -

§«PL. FreiehandzeichnenKlasse v1·: 2 Stunden wöchent-
lich. Emübungder Elemente durch Massenunterricht

Dann folgt Einzelunterrichtnach Herdtles Vorlagenwerk.
Klasse v.: 2 Stunden wöchentlich. Fortsetzung der Ue-

bungen nach Herdtle. Darstellung plastischer Formen nach

-.- .
-

, . ..- .——- -
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Gypsvorlagen. Empirische Behandlung der Licht- und Schat-

tengesetze.
Klasse IV.: 2 Stunden wöchentlich.Fortgesetztes Zeichnen

nach plastischen Vorlagen.

Klasse lll.: 2 Stunden wöchentlich. Zeichnen von Kör-

pern nach den Dupuis’schenDrahtmodellen. Erklärung der per-

spektivischenErscheinungen. Darstellung von geometrischenVoll-

körpern, einzeln und in Gruppen, eventuell mit Licht und Schat-
ten (im Sinne Peter Schmidts). Erklärung der Prinzipien des

Zeichenunterrichtes.
.

Bis hierher ist der Unterricht obligatorisch. Jn Klasse 11«.
und I. wird er zwar ebenfalls obligatorisch, aber nur als Ue-

bung theils durch eine allvierteljährlichunter Anleitung des

Lehrers zu fertigende Probearbeit, womit der «Schülerdie Er-

folge seiner Fortschrittsbestrebungen nachzuweisen hat, theils
durch Unterricht in der Seminarübnngsschnle bis zum Abschluß
des Gesammtkursus forgesetzt.
Für weiterstrebende Schüler ist vorwiegend in’s Auge zu

fassen: Linearperspektive und deren praktische Anwendung; wei-

tere Studien nach plastischen Modellen; Zeichnen von Einzel-
heiten nach der Natur, z. Pflanzen oder Theilen von sol-
chen, Baulichkeiten 2c., überhaupt solchen Objekten, welche nun-

mehr die künstlerischeBildung dieser Seminaristen fördern,

wozu auch einige Uebungen im Skizziren zu rechnen sind; kunst-
geschichtlicheNotizen, soweit sich solche auf die Entwickelung
der Hauptsthlgattungen beziehen ec.

Geometrisches Zeichnen. Klasse l Stunde wöchentlich.
Konstruktionen in der Ebene.

Klasse L: 1 Stunde wöchentlich.Darstellung von Kör-

pern in Grund und Aufriß. Nach Befinden Drehng gegen
die Projektionsebenen. Darstellung von Flächen und räumli-

chen Linien in der wahren Größe- Abwickelungen. Kegel-
schnitte.

«

§. 33. Lehrziel. Sicherheit in der Auffassung, Geschick
zur Darstellung und Geschmack bei Beurtheilung dargestellter
Formen, vornehmlich zu dem Zwecke, den Schüler zur Erthei-
lung des Zeichenunterrichtesin der Volksschulezu befähigen.
§. 34. Stundentabelle.

«

Stundenzahl.
Kl.VI. Kl.V. Kl.IV. Kl.111. Kl.11. Kl.1· sammt-«

abusfaaobLsfaaobl. fac. obl.lfac.obl. fac- obl. fac obl. fac

Religion..... 4 — ,4-— 4— 4- 4 —. 3— 23..

Deutsche«pr«ache3(4) —- 3(4) —- 3(4) — 3(4) — 4(4) — 3(3) — 19(23) —

Latern—Sprache - 7(6) — 7(6) — 5(4) — 4(3) — 2(2) —- 2(2) —- 27(23) —

Geographie . .. 2 — 2 — 2 — 2 —- 2 - — .- 10 .-

Geschichte.... Z— L— Z— Z— L-— 2—-’ 12.-

Naturbeschreib. .« 2 —- 2 —- 3 — — — —- — — — 7 —

Naturlehre . .

—- — — — —— — 3 —- 2 — 2 —- 7 -

Arithmetik u. Ge- «

ometrie.... 4—— 4— 5.. 4— 4- Z— 24-

Pädagogik.... -——- ——— ——— 4— 5— 5— 14—

Schulpraxis... —— —-— —— -— 4— 4— 8-—

Gesang.".. Z— 3-—— Z— Z-— Z— 3— 18—

ZEHarmonieL 1———— 1-— I— 1—— l— 1 1 5

=(Violinspier.1— 1—1————-—————— Z—

Klavierspiel. —- 1 —- 1 — 1 — 1 — —- — — — 4

Orgelspiel. ——— ———- 1 —- 1»—— 1 —- 1 — 4

Schreiben.. 2—L2— 1—— 1—-——-——— 6——

Stenographie ..

— — —- 2 —- 2 —- 1 — — — —— —- 5

Turnen..... Z— Z-— Z— Z— Z— 2— 16——

Zeichneu..... 2— Z— 2— 2— I— 1—— 10——

36s1 55 4 34 5 35s4 55 2 30 2 20518

Stundenzahlder
Of « «·«» » w

einzeln. Klassen
«

37 39
!

39
l

39 37 32 223

§. 35. Abweichungen Von diesem Lehrplane find in Be-

treff der zu erreichenden Endziele gar nicht, in Betreff der Ver-
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theilung des Lehrstoffes und der auf dessenMittheilung zu ver-

wendenden Stundenzahl nur insoweit gestattet, als es·die ver-

schiedene Stärke und der jeweilige Stand der Klassen zweck-
mäßig erscheinen läßt, die Maximalzahl der Unterrichtsstunden
nicht überschrittennnd Von dem Ministerium für jeden beson-
deren Fall Genehmigung ertheilt wird.

§. 36. Außer den bei dem sprachlichen Unterrichte zu ge-

brauchenden Lehr- und Uebungsbüchern ist auf die Einführung

zweckmäßigerLehrbücher und Leitfaden in der Religion, Ge-

schichte, Geographie, Naturkunde und Mathematik Bedacht zu

nehmen, damit bei dem Unterrichte in diesen Lehrfächerndas

zeitraubende und auch sonst mit manchen Nachtheilen verknüpfte
Diktiren möglichstvermieden werde.

Zur Einführung solcher Lehrbücher ist die Genehmigung
des Ministeriums erforderlich.

Die Lehrer haben übrigens darauf zu sehen, daß die Schü-
ler sich nur solcher Bücher in der Schule bedienen ,· welche auf

gutes Papier und nicht zu fein gedruckt sind, damit sie durch
den öfteren Gebrauch derselben die Augen nicht angreifen.
§. 37. Keinem Seminare darf es an den erforderlichen

Lehr- und Unterrichtsmitteln fehlen. Hierzu gehören Bibliothe-
ken zum Gebrauche für die Lehrer sowie zum Privatstudium und

zur Lektüre für die Schüler, Veranschaulichungsmittel für Se-

minar und Uebungsschule für den mathematischen, naturwis-

senschaftlichen, geographischenund historischenUnterricht, Vorle-

geblätter beziehentlich M delle für den Schreib- und Zeichen-
unterricht, musikalische aälstrumenteund eine musikalische Bi-

bliothek, Apparate und sonstige Lehrmittel für«den Turnun-

terricht." .

,

§. 38. Zur Kontrole über Einhaltung des Lehrplans ist

für jede Klasse ein Lektionsbuch anzulegen, in welches von je-
dem in der Klasse beschäftigtenLehrer am Schlusse jedes Mo-

nats, je nach Anordnung des Direktors in kürzerenFristen,
eine kurze Angabe und Uebersicht des von ihm behandelten
Lehrstoffes einzutragen ist.

B. A u f n a h m e.

§. 39. Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt.bei dem

Direktor.

Der Aufzunehmende ist bei der Anmeldung dem Direktor

in der Regel persönlichvorzustellen.
Bei der Anmeldung sind beizubringen:

I. ein Geburts- oder Taufzeugniß,
»

2. ein Jmpfschein, vergl. Reichsimpfgesetzvom 8. April 1874

(Seite 31 fg. des Reichs-Gesetzblattes vom Jahre 1874),
§§.1 und 13 und Verordnung, die Ausführung des

Reichsimpfgesetzesvom 8. April 1874 betreffend, vom 20.

März 1875 (Seite 167 fg. des Gesetz- und Verordnungs-
blattes vom Jahre 1875),

3. ein Zengniß über die bisher genossene Bildung (Kennt-
nisse, Fortschritte, Verhalten), .

4. ein Zeugniß über die kirchlicheZubehörigkeit,
5. ein ausführliches Gesundheitszengnißeines approbirten

Arztes.
-

Der Termin zur Anmeldung für die regelmäßigeAuf-

nahme, zu Beginn des Schuljahres nach Ostern, wird von dem

Direktor öffentlichbekannt gemacht-
Bewerber, welche an offenbaren Entstellungen leiden, des-

gleichen Solche, deren sittliche Würdigkeit oder geistige Bega-
bung nach den beigebrachten Zeugnissen zu bezweifeln ist, sind

sofort, ohne sie erst zur Aufnahmeprüfung zuzulassen, abzu-
weisen.

§.40. Die Aufnahme von Zöglingen geschieht in der

Regel mit deren 14., in keinem Falle vor vollendetem 13. Le-

bensjahre. .

Aspiranten, welche von einer anderen höheren Lehranstalt
oder aus einem anderen Lebenskreise sich dem Lehrerberufe zu-
wenden wollen, können bis zum vollendeten 18. Lebensjahre
ohne Dispensation der obersten Schulbehörde,- in höherem Al-

ter nur nach eingeholter Erlaubniß der obersten Schulbehörde
zur Aufnahmeprüfungzugelassen werden.

Jhre Aufnahme ist nur zulässig,wenn sie im ersteren Falle
die Reife zum Eintritte in die 1V., im letzteren Falle die zum
Eintritte in die Ill. Klasse nachgewiesen haben.

«

Die Zulassung sogenannter Hospitanten, welche nicht als

Zöglinge des Seminars eintreten, vielmehr nur am Unterrichte
theilnehmen wollen, soll von einem bestimmten Alter nicht ab-

hängig sein, sie bedarf aber in jedem Falle der Genehmigung
der obersten Schnlbehördeund erfolgt in der Regel nur auf
Widerruf.

§. 41. Der Grad der Vorbildung, welcher zur Aufnahme
in die VI. Klasse nachzuweisen ist, wird im Allgemeinen durch
das Bildungsziel bestimmt, welches der mittleren Volksschule
gestecktist.

«

Besonders erwünscht ist außerdem einige Uebung im Vio-

lin- oder Klavierspiel. ,

Für die Aufnahme in höhere Klassen sind die Leistungen
der Rezipienden nach den Anforderungen zu bemessen, welche
die Lehrordnung in den einzelnen Unterrichtsfächernnach dem

Pensum für die betreffenden Klassen stellt.

§. 42. Bei der regelmäßigen Jahresaufnahme zu Anfang
des Unterrichtskursus ist die Prüfung der Angemeldeten unter

Leitung des Direktors in Gegenwart und unter Betheiligung
des gesammten Lehrerkollegiums vorzunehmen.

Bei Prüfung einzelner, im Laufe des Unterrichtsjahres
Aufnahme suchenden Schüler hat der Direktor ausnahmslos
den Ordinarius und die übrigen Hauptlehrer der Klasse, für
welche sie geprüft werden, zuzuziehen.
§. 43. Die in der Prüfung als aufnahmefähigErkannten

sind einer sorgfältigen Untersuchung durch den Seminararzt zu

unterwerfen und nur dann aufzunehmen, wenn die Aufnahme
nach dem Ergebnisse der Untersuchung unbedenklich ist.

Dieses Ergebniß ist in dem Prüfungsprotokolle ausdrück-

lich zu bemerken. «

Die Aufgenommenen sind in ein Hauptbuch einzutragen.
Jeder Zögling, gleichviel ob Jn- oder Externer, beziehent-

lich der gesetzlicheVertreter desselben, hat bei Aufnahme in das

Seminar einen Revers, wie folgt, auszustellen:
Jch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verpflichtemich,

bei meinem Eintritte in das Seminar zu N. N. nach Been-

digung meiner Ausbildung in demselben oder einem ande-

ren öffentlichensächsischenSeminare nnweigerlich jede Hilfs-
lehrer- oder Bikarstelle im KönigreicheSachsen, welche mir

namens der obersten Schulbehörde übertragen werden wird,

anzunehmen und bis zur Erstehung der Wahlfähigkeitsprw

sung zu verwalten, und erkläre mich für verbunden, im Wei-

lgerungsfalle für jedes im Seminare zugebrachte Jahr die

Summe von 120 Mark an die Kasse"des Ministeriums des

Kultus und öffentlichenUnterrichts zu Dresden einzuzahlen.
Desgleichen verpflichte ich mich zur Zahlung von 120

Mark für jedes im Seminare zugebrachte Jahr für den Fall-
daß ich dasselbe vor Beendigung meiner Ausbildung zum

Lehrer freiwillig verlasse, ohne durch meinen Gesundheitszu-
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stand oder sonstige zwingeude Gründe, über deren Zulässig-
keit die Entscheidung lediglich der obersten Schulbehördezu-

steht, dazu genöthigtzu sein.
"N. N., den . . . . . . . . . . .

.

-

N. N.

Der unterzeichnete Vater (Vormund) des Seminaristen
. . . . . . . . . genehmigt hierdurch dessen vorstehende Er-

klärung. ,

.

N. N» den . . . . . . . . . . .

N. N.
Bei Verweigerung dieses Reverses ist von

abzusehen.
Die Aufnahme der am Beginne des Unterrichtsjahres Ein-

tretenden ist als ein feierlicher Akt in Gegenwart des Lehrer-
kollegiums beziehentlich der Angehörigen der Zöglinge und des

Schiilercötus vom Direktor zu vollziehen.
C. Halbjahres- und Jahresprüfungen.

§. 44. Jährlich zweimal und zwar am Schlusse des Se-

mesters und am Schlusse des Schuljahres ist eine Prüfung al-

ler Klassen der Anstalt abzuhalten.

§. 45. Die Michaelispriifung wird nicht öffentlichund in

der Regel nur schriftlich, sowie durch Darlegung der in den

technischenFächern erworbenen Fertigkeiten-abgelegt Sie um-

faßt einen Zeitraum Von längstens 3 Tagen.
Die vor Ostern abzuhaltende Jahrespriifung wird in den

Klassen VI·—IL schriftlich und mündlich abgenommen. Die

schriftliche hat der mündlichen vorauszugehen, und es sind die

schriftlichen Prüfungsarbeiten korrigirt und zensirt während der

mündlichenPrüfung auszulegen. Die mündlichePrüfung, zu

welcher bei den in §. 67,, des Gesetzes bezeichneten Seminaren
die Aufsichts- beziehentlich die Kollaturbehördeeinzuladen ist,
findet in Gegenwart des gesammten Lehrerkollegiums statt.

der Aufnahme

«Dieselbe ist für die einzelnen Klassen auf die Zeit von« 2——3
Stunden zu beschränken.

»

Nach Beendigung dieser Prüfungen hat das Lehrerkolle-
gium in einer Konferenz die Zensuren über Fortschritte, Fleiß
und sittliches Verhalten der einzelnen Zöglinge festzustellen.

Diese Zensuren sind nach den Graden:

vorzüglich = 1

recht gut = 2
»

Tisxknlichgut = J bezüglichder Fortschritte,

genügend = 5

, ungenügend = 6
und

(

zle besonderen Zufriedenheit = 1
.

zur Zufriedenheit = 2 bezüglichdes Flei-

nichthkchgängigzUVZufriedenheit=3 ßes Und—sittlichen

unbefriedigend
«

= 4 Verhaltens

zU ertheiler in ein tm Archivedes Seminars zu verwahrendes
; Zensurbuch einzutragen und den Eltern jedes Schülers zu

". sibersendem
«

Es erscheintzweckmäßig-aus den schriftlichenZensuren da,
wo Veranlassunggegele ist- noch besondere Bemerkungen
z«VYUberSchulversäumnisse,mangelhaften Privatfleiß,Ver-

Uafhlassigungdes Schülers in der Handschrift, zum Lehrerbe-
rufe ganz»junzureichende,oder auch für einzelne Fächerausge-

zeichnefeFssshigkeiten2c. beizufügen.
«

.

FUr PseerfteKlasse tritt an Stelle der Jahresprüfung die

SchUlamspkandidatenvrüfung(§. 66, al. 1 des Gesetzes).
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§. 46. Nach den im Laufe des Jahres gemachten Wahr-
nehmungen in Verbindung mit dem Ergebniß der Jahres-prü-

fung wird die Versetzung der Zöglinge in höhereKlassen oder

deren Verbleiben in der Klasse durch das Lehrerkollegium fest-

gestellt.
«

Wenn Schiiler der oberen oder mittleren Klassen nur ge-

ringe geistigeFähigkeitenzeigen und zwei halbe Jahre hinter
einander in Fortschritten die Zensur ,,ungenügend« erhalten
oder zweimal den Jahreskursus derselben Klasse durchgemacht
haben, ohne zur Versetzung in eine höhereKlasse reif zu sein,
so ist nach Maßgabe §.14, al. 2 des Gesetzes zu verfahren.
»Dasselbekann geschehen, wenn Schüler der oberen oder mitt-

leren Klassen zwei halbe Jahre hinter einander im Betragen
die Zensur »unbefriedigend«erhalten.
D. Haus- und Studienordnung (Schulordnung).
§. 47. Gegenstand der Regelung in der nach §. 13 des

—

Gesetzes zu enttverfenden Haus- und Studienordnung (Schul-
ordnung) sind insbesondere: Schulbesuch; Verhalten der Zög-
linge: im Unterrichte, gegen die Lehrer, gegen ihre Mitschüler

- und in Bezug auf die Ordnung und das Leben im Jnternate,
einschließlichder Vorschriften über die häuslichenPflichten, und

die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in Lehr-, Arbeits-,

Schlaf-, Wasch-, Speiseräumen u. s. f. erforderlichen Bestim-
mungen; Garantien für Schonung der Lehrmittel, des Inven- »

tars, der Gebäude; über Studien- und Freizeit, Privatlektüre,
Studirtage, Ausgängez Ertheilung von Privatunterricht, Beur-

laubungen, Annahme von Freitischen und die Theilnahme an

öffentlichenVergnügungen.

B. Seminarordnnng für die LehrerinneusSeminare.
Vom 29. Januar 1877.

A, Lehrordnung.

§. I. Der Unterricht in den Lehrerinnen-Seminaren umfaßt:
Religion,
Deutsche »

FkallzösischeSprache-und Literatur, ss

Englische
Geographie,
Geschichte-
Naturwissenschaften und zwar:« Naturbeschreibung

(Mineralogie, Botanik, Zoologie, Anthropologie)
und Naturlehre (Elemente der Physik und Chemie),

Arithmetik,
«

Formen- und Raumlehre,
Pädagogik mit Einschlußder Katechetik, Psychologie

·-

und Logik,
Musik,
Zeichnen,
Schreiben,
Turnen,
Nadelarbeiten,
Stenographie.

Der Unterricht in der englischenSprache, im Klavierspiel,
der Harmonielehre nnd Stenographie ist-nicht obligatorisch-
§. L. Der Unterricht wird, vorbehaltlich §. 69, al. 3 des

Gesetzesund §§. 14 und 26 gegenwärtigerLehrordnung, in 5

Jahreskursen und dem entsprechend in 5 aufsteigenden Klas-
sen ertheilt. «

«

« »

§. Z. Die Schülerzahl einer Klasse darf über 25 nicht an-

steigen (§. 70, "al. 2 des Gesetzes).
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§. 4. Keine Klasse darf mehr als wöchentlich34 Unter-

richtsstuuden erhalten, wobei der Unterricht in sakultativen
Lehrfächernnicht in Betracht kommt (§. 70, al. 2 des Gefetzes).

Die obligatorischen Lehrstunden find symmetrifch und so

zu verth«eilen,daß Mittwoch und Sonnabend nur am Vor-

mittage unterrichtet wird. Außerdem sind die schwierigeren
nnd wichtigeren Lektionen auf die Morgenstunden, die Reli-

gionsftunden soweit nur möglich auf die erste oder zweite Mor-

genstunde zu verlegen.
"

Die Schulstunden sind pünktlichmit 10 Minuten, nach der

größeren Pause am Vormittage mit 15 Minuten nach dem

Glockenschlage zu beginnen und mit dem Glockenschlage zu

schließen. Die erste Unterrichtsstundeam Morgen jedes Tages
beginnt in allen Klassen mit Gebet.

,

Ueber Vertheilung des Unterrichtsftoffes auf die einzelnen
Klassen und die Lehrziele ist das Nähere in dem nachstehenden

Lehrplane
enthalten. .

§. 5. Religion. Anforderung: Sicherheit in den haupt-
sächlichstenbiblischen Geschichtenund den 5 Hauptstücken.

Klasse v.: 3 Stunden wöchentlich. Einleitung zum Ka-

techisnius und Erklärung der 5 Hauptsiücke,hauptsächlichauf
Grund der biblifchen Geschichte. Die erforderlichen Bibelspritche
und Kirchenlieder· -

Klasse IV.: Z Stunden wöchentlich. Bibelerklärung als

Leitfaden der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden. Geo-

graphie Palästina’s.
«

Klasse III.: 3 Stunden wöchentlich. Glaühenseund Sit-

tenlehre, behufs tieferer Erkenntniß des christlichen Glaubens

nnd zur Befestigung im christlichen Leben zugleich mit apologe-
tischer Behandlung der die Zeit bewegenden religiös-sittlichen
Fragen und unter Berücksichtigungder kirchengeschichtlichen
Entwickelung

.

Klasse Il.: 2 Stunden wöchentlich. Glaubens- und Sit-

tenlehre. Fortsetzung nnd Beendigung des in voriger Klasse
Begonnenen. Bibelerklärung Hervorragende Stellen aus den

Evangelien, insbesondere dem Evangelium Johannis, sowie
aus den Paulinifchen Brieer zur Befestigung in den Glau-

bens- und Sittenlehren.
»

Klasse l.: 2 Stunden wöchentlich.Kikchengeschichteals

Zusammenfassungund Wiederholung der in der Glaubens- und

Sittenlehre behandelten Stücke.

Am Schlusse des ganzen Kursus soll jede Schülerin des

Seminars durch die Reifeprüfung nachzuweisen im Stande sein,
daß sie mit dem Lehr- und Geschichtsinhalte der heiligen Schrift,
mit den Lehren der evangelischenKirche und ihrer Begründung,
wie mit den Hauptthatfachen der Geschichte der christlichenKirche
vertraut ist.

,

§. 6. Deutsche Sprache. Anforderung: Korrektes Lesen.
Gründliche Kenntniß der Hauptregeln der Wort- und Satzlehre
und Sicherheit in der Qrthographie

"

Klasse V.: 4 Stunden wöchentlich. Grammatik. Ueber-

sichtlicheDarstellung und Einiibung der Formenlehre mit Ein-

fchluß orthographifcher Uebungen.
Lektüre. Erläuterung von Lefestückennach Jnhalt und

Form. Literaturbilder. Uebung im Deklamiren und Erzählen.
Styl. Besprechung der Aufgaben zu schriftlichen Arbeiten

und ihrer Korrekturen. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

Klasse IV.: 4 Stunden wöchentlich. Grammatik.

sichtlicheDarstellung und Einübung der Satzlehre.
Lektüre und Styl. Erläuterungen von Lesestiicken wie in

Klasse V. Literaturbilder. Uebungen im Deklamiren und Er-

zählen. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit. .

Klasse llI.: 3 Stunden wöchentlich Lektüre. Erläuterung
schwererer Lesestiickenach Jnhalt und Form unter steter Bezug-
nahme aus die Grammatik. Literaturbilder. Uebungen im De-

klamiren und Vortragen.
Styl. Anleitung und Uebung im Auffinden, Ordnen und

Disponiren selbstständigerGedanken über gegebene Themata-
Monatlich eine schriftliche Arbeit.

Klasse Il.: 3 Stunden wöchentlich. Literatur und Litera-

turgeschichte. Die älteste und die alte Zeit (4. Jahrhundert
bis 1624). Lektüre von Musterstiicken.

Styl. Grundzüge der Styllehre. Monatlich eine schrift-
liche Arbeit über ein nur in den Hauptzügenbesprochenes Thema.

Klasse«1.: 3 Stunden wöchentlich. Literaturgeschichte bis

zur Neuzeit in Verbindung mit geeigneter Lektüre. Freie Vor-

tragsübungen. Fortsetzung der Styllehre. Sechs freie schrift-
liche Arbeiten jährlich.

Von den Examinandinnen wird erfordert, daß sie sich
mündlich wie schriftxich korrekt und gewandt auszudrückenwis-

sen, daß sie die Grammatik gründlich kennen, mit Literatur

und Literaturgeschichte im Allgemeinen sowohl, als besonders
mit den wichtigsten Werken der klafsifchen Perioden bekannt sind.

(Fortsetzung folgt·)
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